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Mit der Reform der §§ 177 ff. StGB durch das 
33. StrÄndG und das 6. StrRG wurden langjährige
Bestrebungen, die Straftatbestände der Vergewalti-
gung und sexuellen Nötigung zu reformieren, zu
einem vorläufigen Abschluß geführt. Die neuen
Regelungen beschäftigen schon jetzt die verschie-
denen BGH-Senate.

In der Untersuchung werden die reformbedürftigen
Punkte des alten Rechts aufgezeigt und die Neu-
regelungen dargestellt. Dazu wird zunächst kurz die
Vorgeschichte der Reform geschildert, bevor deren
Grundkonzeption mit den wesentlichsten Verände-
rungen dargelegt und einer kritischen Betrachtung
unterzogen wird.

Besonderes Augenmerk gilt dabei der Auslegung
der neu eingefügten Ausnutzungsalternative und
zum anderen der Frage, welche Auswirkungen die
Ausgestaltung der Vergewaltigung als Regelbeispiel
eines besonders schweren Falles auf den anzuwen-
denden Strafrahmen hat, wenn gleichzeitig allge-
meine oder vertypte Milderungsgründe vorliegen.
Ein abschließender Blick ist dem Rechtsvergleich
gewidmet.

Die Arbeit wendet sich als eine der ersten umfas-
senden Werke zum neu gestalteten § 177 StGB an
Strafrechtler, Kriminologen und Rechtsmediziner. 

Die Verfasserin war mehrjährige wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Kriminologischen Institut der Uni-
versität Kiel.
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Alles anders?

Nach den Anschlägen von New York
wurde die Behauptung, danach sei
nichts mehr, wie es einmal war, schnell
zum geflügelten Wort. In gewissem
Sinne ist sie immer wahr und lässt sich
auf die unterschiedlichsten Themen
anwenden. Auch auf die Innen- und
Kriminalpolitik hierzulande passt sie
ausgezeichnet: Wer hätte sich im
August vorstellen können, dass der
Bundestag im Herbst über Vorfeld-
ermittlungen des BKA beschließt, über
die Registrierung von Fingerabdrücken
und »biometrischer« Erkennungsmerk-
male im Pass, über den Einsatz der
Bundeswehr im Inneren, über die
Ausweitung der Terrorismuspara-
graphen und über neue Überwachungs-
befugnisse und die damit verbundene
Aushöhlung des Bankgeheimnisses
usw. usf.?

Unbestreitbar wäre Schily mit großen
Teilen seiner Gesetzesvorhaben und
Verordnungen auf heftigen Widerstand
gestoßen. Ohne die Terroranschläge,
auf die damit vorgeblich reagiert wird,
hätten sich die geforderten Maß-
nahmen zumindest nicht so schnell
durchsetzen lassen. Allerdings sind die
Vorschläge selbst alles andere als neu.
Was nicht aus der Mottenkiste früherer
Anti-Terror-Gesetze stammt, stand
ohnehin auf der Wunschliste des
amtierenden Innenministers und seines
Vorgängers. Die nun im Schnelldurch-
gang abgesegnete TKÜV war zwar
jahrelang umstritten, von dem Vor-
haben wurde jedoch niemals abge-
lassen. Auch ein Schulterschluss
zwischen Regierung und Opposition,
Flüchtlinge und Einwanderer verstärkt
zu schikanieren, war vorher schon
absehbar.

Die Frage, wofür diese Maßnahmen 
– wenn überhaupt – etwas taugen,
erübrigt sich angesichts der neuen Be-
drohungsszenarien. Bürgerrechtler,
Datenschützer und andere Fachleute,
die an ihrer Kritik festhalten, werden zu
Sympathisanten des Terrors gestempelt.
Die meisten Beiträge zu diesem Heft
waren vor dem 11. September geplant
und nehmen daher auf diese aktuellen
Entwicklungen keinen Bezug. Die Kritik
an hochgerüsteten Geheimdiensten und
Eingriffen in Bürgerrechte ist mit den
Anschlägen aber keinesfalls obsolet
geworden, sie ist jetzt wichtiger denn je.
Mit den unschönen Folgen des sicher-
heitspolitischen Durchmarsches werden
wir uns in künftigen Heften zu be-
schäftigen haben.

Beste Fachlektüre wünscht Ihnen

Oliver Brüchert
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